
WASSERBEHANDLUNG SÄCHSISCHE SCHWEIZ GmbH  
_________________________________________________________ 

Teil HA – Antrag auf Herstellung Hausanschluss 

Ich / Wir beantrage(n) die Herstellung des Grundstücksanschlusses an die öffentliche 
Abwasserentsorgungsanlage zur Ableitung von: 

Schmutzwasser                                                                                         Niederschlagswasser 

 Grundstücksgröße:  __________m2

 Einfamilienhaus                Mehrfamilienhaus 

 Gewerbe auf Grundstück:   Ja                Nein      Art des Gewerbes:_______________ 

 Wohneinheiten / Einwohner: _____ / _____ 

Dem Antrag sind die benötigten Unterlagen beizufügen: 

1) Erläuterungsbericht mit Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung

2) Amtlicher Lageplan mit neuestem Gebäudestand im Maßstab 1:500 oder 1:1000
mit Angaben zu Grundstücks- und Eigentumsgrenzen, Straße und Hausnummer
sowie Flurstücksnummer

Die Arbeiten zur Errichtung der privaten  Grundstücksentwässerungsanlage werden durch 
die Firma ______________________________________________ ausgeführt. 

Bisher bestehende eigene Abwasseranlagen: _________________________________ 

Art und Weise der bisherigen Abwasserentsorgung: ___________________________ 

Mir / Uns ist bekannt, dass ohne Genehmigung nicht mit dem Bau begonnen werden darf, 
es sei denn, dass dazu in besonderen Fällen ausnahmsweise eine vorläufige Erlaubnis 
erteilt wird. 

Monat der geplanten Bauausführung: ________________________ 

Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage werde(n) ich / wir vor Verfüllen des 
Rohrgrabens rechtzeitig bei dem, dafür zuständigen, technischen Bereich der 
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH beantragen. 

Bitte auch Seite 2 ausfüllen! 

 

 

Teil HA Seite 1 von 2 



WASSERBEHANDLUNG SÄCHSISCHE SCHWEIZ GmbH  
_________________________________________________________ 

Die in der jeweils gültigen Satzung enthaltenen Bestimmungen sind entsprechend zu 
beachten. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sich der Anschlussnehmer gegen 
Rückstau aus dem Kanalnetz zu sichern hat. 

Mir / uns ist bekannt, dass eine Zustimmung zur Entwässerung erst nach erfolgter 
protokollarischer Abnahme endgültig als erteilt gilt. Gleichzeitig erfolgt die Anmeldung 
zur Abwassergebührenerhebung. (Teil SW und/oder NW)  

_________________________  _________________________ 

Ort, Datum    Antragsteller 
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Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH 
und über Ihre Rechte nach der Datenschutz- Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH. Dieses 
Informationsschreiben finden Sie unter www.wassgmbh.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie in der 
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH, Dammstraße 2, Schloss Langburkersdorf, 01844 Neustadt in Sachsen.
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